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Flächen-Nutzungsplan 2025 

Nutzen Sie das Förmliche Verfahren für Ihre Äußerungen! 

Die Atom-Katastrophe von Japan und die bevor-
stehende Landtagswahl dominieren aktuell die 
öffentliche Wahrnehmung. Wir hoffen sehr, dass 
zukünftig in Baden-Württemberg eine Energiepolitik 
möglich sein wird, die unabhängig ist vom 
Atomstrom! 

Trotzdem möchten wir jetzt an unser aktuelles kom-
munales Thema erinnern, den Wernauer Flächen-
Nutzungsplan! Noch bis zum Freitag kommender 
Woche liegen die überarbeiteten Planungen im 
Rathaus öffentlich aus. Sie sind außerdem über 
das Internet abrufbar unter www.wernau.de . Bis 
einschließlich Freitag 25. März dauert auch die 
Frist für das Einreichen privater Stellungnahmen. 

Wie schon während der frühzeitigen Beteiligung 
gibt es wieder eine Muster-Stellungnahme, die Sie 
nur noch zu unterschreiben brauchen. 
Die Vorlage finden Sie im Internet unter 
www.bund-es.de oder auf der Seite 
www.wernau2030.homepagestart.de . 
Samstags liegt sie aus beim Infostand der Bürger-
gruppe auf dem Stadtplatz. Auch bei den Vertreter-
Innen der Bürgergruppe erhalten Sie sie. 

- Äußern Sie sich jetzt! Das Ziel der frühzeitigen 
Beteiligung war, die Verantwortlichen auf wichtige 
Punkte hinzuweisen für die Ausarbeitung der Plan-
ungen. Jetzt läuft die Frist für das rechtsverbind-
liche "Förmliche Verfahren": Nur wer sich jetzt 
äußert, erhebt Einwendungen im rechtlichen Sinn! 

- Auch das Einreichen einer Muster-Stellung-
nahme zählt! Es ist sehr schade, daß diejenigen 
keine offizielle Rückmeldung erhielten, die eine 
Muster-Stellungnahme abgegeben hatten. Inzwi-
schen liegen uns ettliche Schreiben vor, deshalb 
kennen wir auch die Abwägung zu den Muster-
Stellungnahmen. Den Text haben wir im Internet 
eingestellt. Sie brauchen deshalb nicht im 
Wernauer Bauamt vorzusprechen. 

- Äußern Sie sich nicht erst, wenn für ein Gebiet 
ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll! Der 
Flächen-Nutzungsplan entscheidet darüber, welche 
Nutzung an welchem Ort vorgesehen ist. Ein Be-
bauungsplan legt nur noch die Details fest, wie das 
Maß der baulichen Nutzung. 


